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h) ständige publizistische Arbeit durch Auswertung der 
Erfahrungen in der örtlichen Wirtschaft und ihre 
Verbreitung.

(2) Anleitung der Abteilungen Örtliche Wirtschaft der 
Räte der Bezirke und Kreise bei der:

a) Planausarbeitung, Plandurchführung und Plankon
trolle sowie Einflußnahme auf die Planvorschläge 
bei der Abstimmung mit den zuständigen Ministerien 
und der Staatlichen Plankommission;

b) Organisierung und Verteilung der inneren und ört
lichen Reserven, wie der Erschließung neuer Roh
stoffquellen, der Ausnutzung der Kapazitäten und der 
Gewinnung neuer Arbeitskräfte;

c) Erfüllung der Aufsichtspflicht über die Handwerks
kammern der Bezirke und der Dienstaufsicht über 
die Bezirksdirektionen der Industrie- und Handels
kammer;

d) Heranziehung der Handwerker, und Gewerbetreiben
den zur Steigerung der Produktion von Waren des 
Massenbedarfs;

e) Beseitigung aller Hemmnisse, die der Produktion von 
Massenbedarfsgütern entgegenwirken.

(3) Anleitung der Leiter der volkseigenen örtlichen Indu
striebetriebe über die Räte der Bezirke und Kreise bei der:

a) Steigerung der Produktion, der Erweiterung der Sor
timente in der Massenbedarfsgüterherstellung und 
der Qualitätsverbesserung bei größtmöglicher Aus
nutzung der inneren und örtlichen Reserven;

b) Verbesserung der Organisations- und Leitungsarbeit


